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ANFRAGEBE~TWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Spinde/egger und Kollegen vom 3. März 1994, ZI. 6219/J-NR/1994 

"Nachtfahrverbot für nicht /l:irmgedämmte LKL'V auf der A 21" 

(Regiona/anliegen Nr. 173) 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Zu den Fragen 1. 2, 3 und 4: 

6.'123/A3 

1994 -04- 29 

zu I; 219/J 

"Ist Ihnen die Resolution der Marktgemeinde Hinterbrühl vom 30.November 1993 bekannt? 

Haben Sie tatsächlich den Auftrag zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens betreffend die Erlas­
sung einer Verordnung über ein LKW - Nachtfa·hrverbof auf der A 21 erteilt? 

Wenn ja, wer führt dieses ErmittJungsvetfahren und welche einzelnen Schritte sind vorgesehen? 

Ist bereits ein erstes Ergebnis der Ermittlungen absehbar und wenn ja, weiches? Wenn nein, bis 
wann wird mit einem Ergebnis zu rechnen sein?" 

Die in Rede stehende Resolution ist in meinem Ressort eingelangt. Es wurde in der 

Folge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wobei die Bundesländer Wien und Nie­

derösterreich insbesondere um Stellungnahme gebeten wurden, ob zu befürchten 

sein würde, daß sich der Schwerverkehr durch eine derartige Maßnahme vermehrt 

auf das untergeordnete Netz verlagern und somit einen direkten Weg durch Orts­

gebiete nehmen würde. 
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Infolge der weitreichenden verkehrlichen Auswirkungen - vor allem durch Verlage­

rung des Schwerverkehrs auf die A 1, Westautobahn und damit auch die B 1 im 

Wiener Bereich - wird seitens des Landes Wien eine solche Beschränkung nicht 

befürwortet. 

Die Antwort des Landes Niederösterreich steht noch aus. 

Zu Frage 5: 

"Beabsichtigen Sie generell ein Nachfahrverbot fOr LKW mit einem höchst zulSssigen Gesamtge­
wicht von mehr als 7,5t in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr in der StVO vorzusehen? 
Wenn ja, warum wurde dem Parlament bislang keine diesbezOgliche Regierungsvorlage vorgelegt?" 

Ein solches generelles Nachtfahrverbot für nicht - lärmarme LKW soll durch die 

19. StVO-Novel/e erfolgen; die Regierungsvorlage wurde dieser Tage dem Parla­

ment zur Behandlung zugeleitet und sol/ noch heuer in Kraft treten. 

Wilh, am, 2 g. Ap~; l 1994 

Der Bund sminister 
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